
§§ 25 bis 34 RStV

§ 25

Meinungsvielfalt, regionale Fenster

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck
zu bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte
und Gruppen müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen
von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten,
bleibt hiervon unberührt.

(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffentlichen Meinung nicht in hohem Maße
ungleichgewichtig beeinflussen.

(3) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die Landesmedienanstalt darauf hinwirken, dass an
dem Veranstalter auch Interessenten mit kulturellen Programmbeiträgen beteiligt werden. Ein
Rechtsanspruch auf Beteiligung besteht nicht.

(4) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fernsehvollprogrammen sind
mindestens im zeitlichen und regional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum
1. Juli 2002 nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme zur aktuellen und
authentischen Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Lebens in dem jeweiligen Land aufzunehmen. Der Hauptprogrammveranstalter hat
organisatorisch sicherzustellen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Fensterprogramm-
veranstalters gewährleistet ist. Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine gesonderte Zu-
lassung zu erteilen. Fensterprogrammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen
zueinander nicht im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens nach § 28 stehen. Mit der
Organisation der Fensterprogramme ist zugleich deren Finanzierung durch den Hauptpro-
grammveranstalter sicherzustellen. Die Landesmedienanstalten stimmen die Organisation der
Fensterprogramme in zeitlicher und technischer Hinsicht unter Berücksichtigung der Interessen
der betroffenen Veranstalter ab.

§ 26

Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen

(1) Ein Unternehmen (natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigung) darf in der
Bundesrepublik Deutschland selbst oder durch ihm zurechenbare Unternehmen bundesweit
im Fernsehen eine unbegrenzte Anzahl von Programmen veranstalten, es sei denn, es erlangt
dadurch vorherrschende Meinungsmacht nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.m
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(2) Erreichen die einem Unternehmen zurechenbaren Programme im Durchschnitt eines Jahres
einen Zuschaueranteil von 30 vom Hundert, so wird vermutet, dass vorherrschende Meinungs-
macht gegeben ist. Gleiches gilt bei Erreichen eines Zuschaueranteils von 25 vom Hundert,
sofern das Unternehmen auf einem medienrelevanten verwandten Markt eine marktbeherr-
schende Stellung hat oder eine Gesamtbeurteilung seiner Aktivitäten im Fernsehen und auf
medienrelevanten verwandten Märkten ergibt, dass der dadurch erzielte Meinungseinfluss
dem eines Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 vom Hundert im Fernsehen ent-
spricht. Bei der Berechnung des nach Satz 2 maßgeblichen Zuschaueranteils kommen vom
tatsächlichen Zuschaueranteil zwei Prozentpunkte in Abzug, wenn in dem dem Unternehmen
zurechenbaren Vollprogramm mit dem höchsten Zuschaueranteil Fensterprogramme gemäß
§ 25 Abs. 4 aufgenommen sind; bei gleichzeitiger Aufnahme von Sendezeit für Dritte nach
Maßgabe des Absatzes 5 kommen vom tatsächlichen Zuschaueranteil weitere drei Prozent-
punkte in Abzug.

(3) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Programmen eine vorherrschende Meinungs-
macht erlangt, so darf für weitere diesem Unternehmen zurechenbaren Programme keine
Zulassung erteilt oder der Erwerb weiterer zurechenbarer Beteiligungen an Veranstaltern nicht
als unbedenklich bestätigt werden.

(4) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Programmen vorherrschende Meinungs-
macht erlangt, schlägt die zuständige Landesmedienanstalt durch die Kommission zur Ermitt-
lung der Konzentration im Medienbereich (KEK, § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) dem Unternehmen
folgende Maßnahmen vor:
1. Das Unternehmen kann ihm zurechenbare Beteiligungen an Veranstaltern aufgeben, bis

der zurechenbare Zuschaueranteil des Unternehmens hierdurch unter die Grenze nach
Absatz 2 Satz 1 fällt, oder

2. es kann im Falle des Absatzes 2 Satz 2 seine Marktstellung auf medienrelevanten ver-
wandten Märkten vermindern oder ihm zurechenbare Beteiligungen an Veranstaltern auf-
geben, bis keine vorherrschende Meinungsmacht nach Absatz 2 Satz 2 mehr gegeben ist,
oder

3. es kann bei ihm zurechenbaren Veranstaltern vielfaltsichernde Maßnahmen im Sinne der
§§ 30 bis 32 ergreifen.

Die KEK erörtert mit dem Unternehmen die in Betracht kommenden Maßnahmen mit dem
Ziel, eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. Kommt keine Einigung zustande oder
werden die einvernehmlich zwischen dem Unternehmen und der KEK vereinbarten Maßnahmen
nicht in angemessener Frist durchgeführt, so sind von der zuständigen Landesmedienanstalt
nach Feststellung durch die KEK die Zulassungen von so vielen dem Unternehmen zurechen-
baren Programmen zu widerrufen, bis keine vorherrschende Meinungsmacht durch das Unter-
nehmen mehr gegeben ist. Die Auswahl trifft die KEK unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten des Einzelfalles. Eine Entschädigung für Vermögensnachteile durch den Widerruf der
Zulassung wird nicht gewährt.

(5) Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollprogramm oder einem Spartenprogramm mit Schwer-
punkt Information im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 10 vom Hundert,
hat er binnen sechs Monaten nach Feststellung und Mitteilung durch die zuständige Landes-
medienanstalt Sendezeit für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 einzuräumen. Erreicht
ein Unternehmen mit ihm zurechenbaren Programmen im Durchschnitt eines Jahres einen
Zuschaueranteil von 20 vom Hundert, ohne dass eines der Vollprogramme oder Sparten-
programme mit Schwerpunkt Information einen Zuschaueranteil von zehn vom Hundert er-
reicht, trifft die Verpflichtung nach Satz 1 den Veranstalter des dem Unternehmen zurechen-
baren Programms mit dem höchsten Zuschaueranteil. Trifft der Veranstalter die danach
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erforderlichen Maßnahmen nicht, ist von der zuständigen Landesmedienanstalt nach Feststel-
lung durch die KEK die Zulassung zu widerrufen. Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend.

(6) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen gemeinsam alle drei Jahre oder auf Anforde-
rungen der Länder einen Bericht der KEK über die Entwicklung der Konzentration und über
Maßnahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk unter Berücksichtigung
von
1. Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten,
2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveranstaltern in verschiedenen Verbrei-

tungsgebieten und
3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich.
Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 26 bis 32 und zu erforderlichen Änderungen
dieser Bestimmungen Stellung nehmen.

(7) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen jährlich eine von der KEK zu erstellende Programm-
liste. In die Programmliste sind alle Programme, ihre Veranstalter und deren Beteiligte aufzu-
nehmen.

§ 27

Bestimmung der Zuschaueranteile

(1) Die Landesmedienanstalten ermitteln durch die KEK den Zuschaueranteil der jeweiligen Pro-
gramme unter Einbeziehung aller deutschsprachigen Programme des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks und des bundesweit empfangbaren privaten Rundfunks. Für Entscheidungen maß-
geblich ist der bei Einleitung des Verfahrens im Durchschnitt der letzten zwölf Monate er-
reichte Zuschaueranteil der einzubeziehenden Programme.

(2) Die Landesmedienanstalten beauftragen nach Maßgabe einer Entscheidung der KEK ein Unter-
nehmen zur Ermittlung der Zuschaueranteile; die Vergabe des Auftrags erfolgt nach den
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Ermittlung muss auf Grund repräsen-
tativer Erhebungen bei Zuschauern ab Vollendung des dritten Lebensjahres nach allgemein
anerkannten wissenschaftlichen Methoden durchgeführt werden. Die Landesmedienanstalten
sollen mit dem Unternehmen vereinbaren, dass die anlässlich der Ermittlung der Zuschauer-
anteile nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten vertraglich auch von Dritten genutzt werden
können. In diesem Fall sind die auf die Landesmedienanstalten entfallenden Kosten ent-
sprechend zu mindern.

(3) Die Veranstalter sind bei der Ermittlung der Zuschaueranteile zur Mitwirkung verpflichtet.
Kommt ein Veranstalter seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Zulassung widerrufen
werden.

§ 28

Zurechnung von Programmen

(1) Einem Unternehmen sind sämtliche Programme zuzurechnen, die es selbst veranstaltet oder
die von einem anderen Unternehmen veranstaltet werden, an dem es unmittelbar mit 25 vom
Hundert oder mehr an dem Kapital oder an den Stimmrechten beteiligt ist. Ihm sind ferner
alle Programme von Unternehmen zuzurechnen, an denen es mittelbar beteiligt ist, sofern
diese Unternehmen zu ihm im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne von § 15
Aktiengesetz stehen und diese Unternehmen am Kapital oder an den Stimmrechten eines
Veranstalters mit 25 vom Hundert oder mehr beteiligt sind. Die im Sinne der Sätze 1 und 2
verbundenen Unternehmen sind als einheitliche Unternehmen anzusehen, und deren Anteile
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am Kapital oder an den Stimmrechten sind zusammenzufassen. Wirken mehrere Unternehmen
aufgrund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise derart zusammen, dass sie gemeinsam
einen beherrschenden Einfluss auf ein beteiligtes Unternehmen ausüben können, so gilt jedes
von ihnen als herrschendes Unternehmen.

(2) Einer Beteiligung nach Absatz 1 steht gleich, wenn ein Unternehmer allein oder gemeinsam
mit anderen auf einen Veranstalter einen vergleichbaren Einfluss ausüben kann. Als vergleich-
barer Einfluss gilt auch, wenn ein Unternehmen oder ein ihm bereits aus anderen Gründen
nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 zurechenbares Unternehmen
1. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines Veranstalters mit von ihm zu-

gelieferten Programmteilen gestaltet oder
2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrechtlicher Bestimmungen oder in sonstiger

Weise eine Stellung innehat, die wesentliche Entscheidungen eines Veranstalters über die
Programmgestaltung, den Programmeinkauf oder die Programmproduktion von seiner
Zustimmung abhängig macht.

(3) Bei der Zurechnung nach den Absätzen 1 und 2 sind auch Unternehmen einzubeziehen, die
ihren Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Staatsvertrages haben.

(4) Bei der Prüfung und Bewertung vergleichbarer Einflüsse auf einen Veranstalter sind auch
bestehende Angehörigenverhältnisse einzubeziehen. Hierbei finden die Grundsätze des Wirt-
schafts- und Steuerrechts Anwendung.

§ 29

Veränderung von Beteiligungsverhältnissen

Jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen ist bei der
zuständigen Landesmedienanstalt vor ihrem Vollzug schriftlich anzumelden. Anmeldepflichtig sind
der Veranstalter und die an dem Veranstalter unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 Be-
teiligten. Die Veränderungen dürfen nur dann von der zuständigen Landesmedienanstalt als
unbedenklich bestätigt werden, wenn unter den veränderten Voraussetzungen eine Zulassung
erteilt werden könnte. Wird eine geplante Veränderung vollzogen, die nicht nach Satz 3 als un-
bedenklich bestätigt werden kann, ist die Zulassung zu widerrufen; das Nähere des Widerrufs
richtet sich nach Landesrecht. Für geringfügige Beteiligungen an Aktiengesellschaften kann die
KEK durch Richtlinien Ausnahmen für die Anmeldepflicht vorsehen.

§ 30

Vielfaltsichernde Maßnahmen

Stellen die vorgenannten Vorschriften auf vielfaltsichernde Maßnahmen bei einem Veranstalter
oder Unternehmen ab, so gelten als solche Maßnahmen:
1. Die Einräumung von Sendezeiten für unabhängige Dritte (§ 31),
2. die Einrichtung eines Programmbeirats (§ 32).

§ 31

Sendezeit für unabhängige Dritte

(1) Ein Fensterprogramm, das auf Grund der Verpflichtung zur Einräumung von Sendezeit nach
den vorstehenden Bestimmungen ausgestrahlt wird, muss unter Wahrung der Programm-
autonomie des Hauptveranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt in dessen Programm,
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insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung und Information, leisten. Die Gestaltung des
Fensterprogramms hat in redaktioneller Unabhängigkeit vom Hauptprogramm zu erfolgen.

(2) Die Dauer des Fensterprogramms muss wöchentlich mindestens 260 Minuten, davon mindes-
tens 75 Minuten in der Sendezeit von 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr betragen. Auf die wöchentliche
Sendezeit werden Regionalfensterprogramme bis höchstens 150 Minuten pro Woche mit
höchstens 80 Minuten pro Woche auf die Drittsendezeit außerhalb der in Satz 1 genannten
Sendezeit angerechnet; bei einer geringeren wöchentlichen Sendezeit für das Regionalfenster
vermindert sich die anrechenbare Sendezeit von 80 Minuten entsprechend. Die Anrechnung
ist nur zulässig, wenn die Regionalfensterprogramme in redaktioneller Unabhängigkeit ver-
anstaltet werden und insgesamt bundesweit mindestens 50 vom Hundert der Fernsehhaushalte
erreichen. Eine Unterschreitung dieser Reichweite ist im Zuge der Digitalisierung der Über-
tragungswege unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 2 zulässig.

(3) Der Fensterprogrammanbieter nach Absatz 1 darf nicht in einem rechtlichen Abhängigkeits-
verhältnis zum Hauptprogrammveranstalter stehen. Rechtliche Abhängigkeit im Sinne von
Satz 1 liegt vor, wenn das Hauptprogramm und das Fensterprogramm nach § 28 demselben
Unternehmen zugerechnet werden können.

(4) Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur Einräumung von Sendezeit für unabhängige Dritte
verpflichtet, so schreibt die zuständige Landesmedienanstalt nach Erörterung mit dem Haupt-
programmveranstalter das Fensterprogramm zur Erteilung einer Zulassung aus. Die zuständige
Landesmedienanstalt überprüft die eingehenden Anträge auf ihre Vereinbarkeit mit den Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages sowie der sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen und
teilt dem Hauptprogrammveranstalter die zulassungsfähigen Anträge mit. Sie erörtert mit
dem Hauptprogrammveranstalter die Anträge mit dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu
treffen. Kommt eine Einigung nicht zustande und liegen der zuständigen Landesmedien-
anstalt mehr als drei zulassungsfähige Anträge vor, wählt sie aus einem Dreiervorschlag des
Hauptprogrammveranstalters denjenigen Bewerber aus, dessen Programm den größtmög-
lichen Beitrag zur Vielfalt im Programm des Hauptprogrammveranstalters erwarten lässt, und
erteilt ihm die Zulassung. Bei drei oder weniger Anträgen trifft die zuständige Landesmedien-
anstalt die Entscheidung unmittelbar.

(5) Ist ein Bewerber für das Fensterprogramm nach Absatz 4 ausgewählt, schließen der Haupt-
programmveranstalter und der Bewerber eine Vereinbarung über die Ausstrahlung des Fenster-
programms im Rahmen des Hauptprogramms. In diese Vereinbarung ist insbesondere die
Verpflichtung des Hauptprogrammveranstalters aufzunehmen, dem Fensterprogrammveran-
stalter eine ausreichende Finanzierung seines Programms zu ermöglichen. Die Vereinbarung
muss ferner vorsehen, dass eine Kündigung während der Dauer der Zulassung nach Absatz 6
nur wegen schwerwiegender Vertragsverletzungen oder aus einem wichtigen Grund mit einer
Frist von sechs Monaten zulässig ist.

(6) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu angemessenen Bedingungen nach Absatz 5 ist dem
Fensterprogrammveranstalter durch die zuständige Landesmedienanstalt die Zulassung zur
Veranstaltung des Fensterprogramms zu erteilen. In die Zulassung des Haupt- und des Fenster-
programmveranstalters sind die wesentlichen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nach
Absatz 5 als Bestandteil der Zulassungen aufzunehmen. Eine Entschädigung für Vermögens-
nachteile durch den teilweisen Widerruf der Zulassung des Hauptprogrammveranstalters wird
nicht gewährt. Die Zulassung für den Fensterprogrammveranstalter soll auf die Dauer von drei
Jahren erteilt werden, längstens jedoch bis zum Ablauf der Zulassung des Hauptprogramm-
veranstalters.
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§ 32

Programmbeirat

(1) Der Programmbeirat hat die Programmverantwortlichen, die Geschäftsführung des Programm-
veranstalters und die Gesellschafter bei der Gestaltung des Programms zu beraten. Der Pro-
grammbeirat soll durch Vorschläge und Anregungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt und
Pluralität des Programms (§ 25) beitragen. Mit der Einrichtung eines Programmbeirats durch
den Veranstalter ist dessen wirksamer Einfluss auf das Fernsehprogramm durch Vertrag oder
Satzung zu gewährleisten.

(2) Die Mitglieder des Programmbeirats werden vom Veranstalter berufen. Sie müssen auf Grund
ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen in ihrer Gesamtheit die Gewähr dafür bieten,
dass die wesentlichen Meinungen in der Gesellschaft vertreten sind.

(3) Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die das veranstaltete Programm betreffen, durch die
Geschäftsführung zu unterrichten. Er ist bei wesentlichen Änderungen der Programmstruktur,
der Programminhalte, des Programmschemas sowie bei programmbezogenen Anhörungen
durch die zuständige Landesmedienanstalt und bei Programmbeschwerden zu hören.

(4) Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Auskünfte von der Geschäftsführung
verlangen und hinsichtlich des Programms oder einzelner Beiträge Beanstandungen gegen-
über der Geschäftsführung aussprechen. Zu Anfragen und Beanstandungen hat die Geschäfts-
führung innerhalb angemessener Frist Stellung zu nehmen. Trägt sie den Anfragen und Be-
anstandungen zum Programm nach Auffassung des Programmbeirats nicht ausreichend
Rechnung, kann er in dieser Angelegenheit einen Beschluss des Kontrollorgans über die
Geschäftsführung, sofern ein solches nicht vorhanden ist, der Gesellschafterversammlung, ver-
langen. Eine Ablehnung der Vorlage des Programmbeirats durch die Gesellschafterversamm-
lung oder durch das Kontrollorgan über die Geschäftsführung bedarf einer Mehrheit von 75
vom Hundert der abgegebenen Stimmen.

(5) Bei Änderungen der Programmstruktur, der Programminhalte oder des Programmschemas
oder bei der Entscheidung über Programmbeschwerden ist vor der Entscheidung der Geschäfts-
führung die Zustimmung des Programmbeirats einzuholen. Wird diese verweigert oder kommt
eine Stellungnahme binnen angemessener Frist nicht zustande, kann die Geschäftsführung die
betreffende Maßnahme nur mit Zustimmung des Kontrollorgans über die Geschäftsführung,
sofern ein solches nicht vorhanden ist, der Gesellschafterversammlung, für die eine Mehrheit
von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen erforderlich ist, treffen. Der Veranstalter hat
das Ergebnis der Befassung des Programmbeirats oder der Entscheidung nach Satz 2 der
zuständigen Landesmedienanstalt mitzuteilen.

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein Programmbeirat eingerichtet werden soll,
um ein einzelkaufmännisch betriebenes Unternehmen, so gelten die Absätze 4 und 5 mit der
Maßgabe, dass der Programmbeirat statt der Gesellschafterversammlung oder des Kontroll-
organs über die Geschäftsführung die zuständige Landesmedienanstalt anrufen kann, die über
die Maßnahme entscheidet.

§ 33

Richtlinien

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Richtlinien zur näheren Ausgestaltung der §§ 25,
31 und 32. In den Richtlinien zu § 32 sind insbesondere Vorgaben über Berufung und Zusammen-
setzung des Programmbeirats zu machen.
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§ 34

Übergangsbestimmung

Bis zur ersten Bestimmung der Zuschaueranteile nach § 27 sind für die Beurteilung von Fragestel-
lungen der Sicherung der Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten Veranstal-
tung von Fernsehprogrammen die vorhandenen Daten über Zuschaueranteile zugrunde zu legen.
Die Veranstalter sind verpflichtet, bei ihnen vorhandene Daten über Zuschaueranteile auf Anforde-
rung der KEK zur Verfügung zu stellen. Die Landesmedienanstalten haben durch Anwendung ver-
waltungsverfahrensrechtlicher Regelungen unter Beachtung der Interessen der Beteiligten sicher-
zustellen, dass Maßnahmen nach diesem Staatsvertrag, die auf Grund von Daten nach Satz 1
ergehen, unverzüglich an die sich auf Grund der ersten Bestimmung der Zuschaueranteile nach
§ 27 ergebende Sach- und Rechtslage angepasst werden können.
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